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len die vermehrte nachbarliche Aushilfe, die genossenschaftliche Verwendung,

die Gründung von Maschinengemeinden nach süddeutschem Muster
(neuestens auch nach bernischem Muster, d. Red.), aber auch die Verwirklichung

von bäuerlichen Maschinenstationen. Ferner ist es ausserordentlich
wichtig, dass der Bauer vor dem Ankauf einer neuen Maschine eine
Kostenberechnung aufstellt, um sich darüber ein Bild machen zu können, ob
sich ein solcher Kauf überhaupt verantworten lässt. Vom arbeitstechnischen
Standpunkt aus betrachtet, sind /in erster Linie Arbeiten zu mechanisieren,
die täglich oder während einer längeren Zeitspanne häufig zu verrichten
sind. Maschinen hingegen, die nur für kurze Zeit beansprucht werden, sollen

in erster Linie gemeinschaftlich oder im Lohn eingesetzt werden. Hier
sei wirklich noch sehr viel Brachland zur richtigen Betreuung vorhanden. H.

Motorfahrzeug-Inspektion 1962
Gestützt auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen führt die Generalstabsabteilung,

Sektion Mobilmachung, unter Mitwirkung der Abteilung für Transportdienst
und Reparaturtruppen vom 7. Mai bis 9. November 1962 in der ganzen Schweiz Inspektionen

bestimmter Motorfahrzeugkategorien durch. Diese haben den Zweck:

1. die erstmals erfassten Fahrzeuge mit der Militärnummer zu versehen;
2. die militärische Zuteilung der Motorfahrzeuge unter Berücksichtigung der Eignung

einerseits und der Bedürfnisse der Truppen anderseits zu überprüfen und wenn nötig,
den Verhältnissen anzupassen;

3. die von der Armee an die Fahrzeughalter erlassenen Mobilmachungsdokumente zu
prüfen und mit den Fahrzeughaltern oder -Überbringern die Pflichten gegenüber der
Armee in Friedenszeiten und im Kriegsmobilmachungsfalle zu besprechen.
Die Halter sind gebeten, im beidseitigen Interesse dem Aufgebot pünktlich Folge zu

leisten und die darin enthaltenen Weisungen genau zu beachten. Die verlangten
Mobilmachungsdokumente, das Inspektionsaufgebot, der Stellungsbefehl für Motorfahrzeuge
und das Dienstbüchlein derjenigen Person, welche bei Kriegsmobilmachung mit der
Ueberführung des Fahrzeuges auf den Stellungsplatz betraut wird, sind an die Inspektion
mitzubringen. Fehlen diese Dokumente, so kann die Inspektion des Fahrzeuges nicht

vorgenommen werden, und die dadurch später notwendig werdende Nachinspektion
geht zu Lasten des betreffenden Halters.

Falls ein Fahrzeug aus besonderen Gründen nicht vorgeführt wird oder die Zeit des
Aufgebotes nicht eingehalten werden kann, so ist mit der Abteilung für Transportdienst
und Reparaturtruppen, Bern 3 (Tel. 031/61 53 96), Verbindung aufzunehmen.

Die Halter haben diejenigen Fahrzeuge, für welche der Bund Beiträge ausrichtet
(armeetaugliche Lastwagen schweizerischer Herkunft, geländegängige Fahrzeuge mit
Zollrückerstattung), stets samt Zubehör, Ausrüstungs- und Reservegegenständen
vorzuführen.

Zur Inspektion aufgebotene Fahrzeuge mit Anhängern sind mit der Komposition
vorzuführen, wie sie in den Inspektionsaufgeboten und Stellungsbefehlen für Fahrzeuge und
Anhänger vorgeschrieben ist, es sei denn, dass zwingende Gründe eine Abweichung
erfordern.

Gemäss Verfügung des Eidg. Militärdepartementes vom 21. April 1952 sind
Motorfahrzeughalter, die zu ihrem militärisch belegten Motorfahrzeug (ausgenommen Motorräder)
einen passenden Anhänger besitzen, verpfliohtet, diesen mit dem zur lnspektion
aufgebotenen Motorfahrzeug gleichzeitig vorzuführen.
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